Bestätigung für die Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern von untergeordneten Gesellschaften für Zwecke des österreichischen Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG)
Die [Gesellschaftsname Sitz, Stammregister] (nachfolgend übergeordneter/oberster Rechtsträger) ist in der Eigentums- und Kontrollstruktur der folgenden österreichischen Gesellschaften (nachfolgend „meldepflichtige Rechtsträger“) übergeordnet und ist daher für die Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer dieser meldepflichtige Rechtsträger relevant.
· [Meldepflichtiger Rechtsträger 1, Stammzahl, Sitz]
· [Meldepflichtiger Rechtsträger 2, Stammzahl, Sitz]
Die wirtschaftlichen Eigentümer der obigen Rechtsträger wurden gemäß den Bestimmungen des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes von [Name und Sitz des Parteienvertreters] festgestellt und überprüft. Im Zuge dessen wurde ein Organigramm angefertigt, in dem alle für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums relevanten Eigentumsrechte, Stimmrechte und Kontrollrechte, sowie Nominee-Vereinbarungen iSd § 2a WiEReG, Rechtsträger, die eine Funktion (§ 2 Z 2 oder 3 WiEReG) bei einem Rechtsträger oder einem obersten Rechtsträger wahrnehmen, und Substiftungen angeführt sind.
Die Definition von Nominee-Vereinbarungen kann dem beigefügten Anhang entnommen werden. Im Hinblick auf Gesellschaftsanteile liegt eine Nominee-Vereinbarung beispielsweise dann vor, wenn sich der Gesellschafter (Nominee) verpflichtet, als Eigentümer für eine andere Person (den Nominator) nach dessen Anweisungen zu handeln (Bsp.: treuhändisches Halten von Gesellschaftsanteilen oder Aktien). Des Weiteren können auch sogenannte Nominee-Direktoren bestehen: Dabei handelt es sich um Personen, die regelmäßig die Aufgaben eines Angehörigen der Führungsebene (z.B. eines Geschäftsführers) in einem Unternehmen auf Anweisung der dahinterstehenden Nominatoren, welche für gewöhnlich nicht in öffentlichen Registern aufscheinen, wahrnehmen. Grundlage dafür sind oftmals professionelle Nominee-Vereinbarungen, die von Unternehmensdienstleistern angeboten werden, teilweise auch in Form von reinen „Signature for sale”-Vereinbarungen, in denen der Nominee-Direktor lediglich den Außenauftritt – etwa durch das Leisten von Unterschriften und das offizielle Aufscheinen in Registern, jedoch ohne substanzielle Verbindung zum Unternehmen – wahrnimmt.
Wir versichern und bestätigen gegenüber [Name und Sitz des Parteienvertreters] nach bestem Wissen und Gewissen, dass in Bezug auf den übergeordneter/oberster Rechtsträger in der Eigentümer- und Kontrollstruktur der meldepflichtigen Rechtsträger, dass,
· keine von den im angehängten Organigramm abweichenden Eigentums- und Stimmrechte, insbesondere Syndikatsverträge bestehen, 
· keine von den im angehängten Organigramm abweichenden Nominee-Vereinbarungen (Treuhandschaftsverhältnisse) bestehen,
· keine von den im angehängten Organigramm abweichenden Kontrollverhältnisse bestehen, 
· [für Stiftungen und Trusts] keine natürlichen oder juristischen Personen als die im angehängten Organigramm angeführt sind, zusätzlich eine Funktion (Stifter, Vorstand, Begünstigte, Einmalbegünstigte, Letztbegünstigte) ausüben oder Substiftungen vorliegen,
· [für Stiftungen und Trusts] keine natürlichen oder juristischen Personen als die im angehängten Organigramm angeführt sind, Kontrolle auf einen Funktionsträger (Stifter, Vorstand, Begünstigte, Einmalbegünstigte, Letztbegünstigte) ausüben. 
Weiters versichern und bestätigen wir nach bestem Wissen und Gewissen, dass das angehängte Organigramm die relevante Eigentums- und Kontrollstruktur im Hinblick auf die oben genannten meldepflichtigen Rechtsträger vollständig abbildet, richtig und aktuell ist und keine weiteren Umstände oder Verträge bestehen, die wirtschaftliches Eigentum begründen können.
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Ich/wir bestätigen, die Richtigkeit der obigen Angaben und bin/sind befugt, die [Gesellschaftsname] zu vertreten.	

……………………………………………………………………………………………………………..…
Für und im Namen der

[Gesellschaftsname, Sitz, Stammregister, Stammzahl]				[Ort, Datum]

Beilagen:
Beilage 1: Organigramm

Annex
Mitwirkungsverpflichtung
Gemäß § 4 WiEReG haben Eigentümer und wirtschaftliche Eigentümer von Rechtsträgern (einschließlich wirtschaftliche Eigentümer aufgrund von Anteilen an Aktien und Inhaberaktien, Stimmrechten, Beteiligungen oder anderen Formen von Kontrolle) diesen alle für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten erforderlichen Dokumente und Informationen zur Verfügung zu stellen.
Die Definition des Begriffs der wirtschaftlichen Eigentümer wurde im Rahmen der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) in § 2 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I 136/2017 idF I 25/2021 umgesetzt. 
Definition von direkten wirtschaftlichen Eigentümern
Natürliche Personen, die eine Beteiligung/Stimmrechte/Aktienanteile von mehr als 25% an der Gesellschaft halten und natürliche Personen, die Kontrolle über die Gesellschaft ausüben (zum Begriff der Kontrolle siehe weiter unten).
Definition von indirekten wirtschaftlichen Eigentümern
Sollte ein Rechtsträger eine Beteiligung/Stimmrechte/Aktienanteile von mehr als 25% an der Gesellschaft halten, dann sind jene natürliche Personen indirekte wirtschaftliche Eigentümer, die diesen Rechtsträger direkt oder indirekt kontrollieren (zum Begriff der Kontrolle siehe weiter unten).
Wenn mehrere Rechtsträger, die von der(den)selben natürliche(n) Person(en) direkt oder indirekt kontrolliert werden, insgesamt eine Beteiligung/Stimmrechte/Aktienanteile von mehr als 25% an der Gesellschaft halten, so ist (sind) diese natürliche(n) Person(en) indirekte wirtschaftliche Eigentümer.
Die von der (den) natürliche Person(en) direkt gehaltene(n) Beteiligung/Stimmrechte/Aktienanteile ist (sind) jeweils hinzuzurechnen.
Oberste Rechtsträger sind jene Rechtsträger in einer Beteiligungskette, die von indirekten wirtschaftlichen Eigentümern direkt kontrolliert werden sowie jene Rechtsträger an denen indirekte wirtschaftliche Eigentümer direkt Aktien, Stimmrechte oder eine Beteiligung halten, wenn diese zusammen mit dem oder den vorgenannten Rechtsträger(n) das wirtschaftliche Eigentum begründen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine Funktion in einer Stiftung, einem Trust oder einer trustähnlichen Vereinbarung ausübt, dann ist der betreffende Rechtsträger stets oberster Rechtsträger.
Definition von Kontrolle
Von Kontrolle ist auszugehen, wenn eine natürliche Person 
· direkt oder indirekt einen Aktienanteil von 50% zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 50% hält;
· eines der folgenden Kriterien erfüllt:
· die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht,
· das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafter ist oder
· das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben, oder
· auf Grund eines Vertrages mit einem oder mehreren Gesellschaftern des Tochterunternehmens das Recht zur Entscheidung zusteht, wie Stimmrechte der Gesellschafter, soweit sie mit ihren eigenen Stimmrechten zur Erreichung der Mehrheit aller Stimmen erforderlich sind, bei Bestellung oder Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des Leitungs- oder eines Aufsichtsorgans auszuüben sind.
· eine Funktion gemäß § 2 Z 2 oder Z 3 WiEReG (Stifter/Begünstigte/Vorstand/Begünstigtenkreis/ jede sonstige natürliche Person, die die Stiftung/den Trust auf andere Weise letztlich kontrolliert) bei einem obersten Rechtsträger innehat;
· die Gesellschaft auf andere Weise letztlich kontrolliert;
· aufgrund einer entsprechenden Treuhandvereinbarung oder einer vergleichbaren rechtlichen Vereinbarung auf das Treugut (Aktienanteil, Beteiligung) einwirken kann.
Eine Kontrolle auf andere Weise kann auf verschiedenste Arten, rechtlich oder durch faktische Umstände, begründet werden. Entscheidend ist allerdings immer, dass wesentliche geschäftliche Entscheidungen im Sinne des Kontrollierenden getroffen werden. Auch persönliche Beziehungen zu der obersten Führungsebene oder zu Gesellschaftern oder Aktionären können Kontrolle auf andere Weise begründen, wenn diese derart gestaltet sind, dass diese Person direkten Einfluss auf wesentliche geschäftliche Entscheidungen nehmen kann. Alle Entscheidungen in Bezug auf Gewinnausschüttungen oder Entscheidungen die zu einer Vermögensverschiebung hin zum Kontrollierenden führen stellen immer wesentliche geschäftliche Entscheidungen dar.
Die Definition des § 2 WiEReG sieht aber auch das Konzept einer gemeinsamen Kontrolle durch mehrere Personen vor. Eine gemeinsame Kontrolle kann sich aus einer entsprechenden Satzungsbestimmung, Stimmrechtsbindungen oder einem Syndikatsvertrag ergeben. Entscheidend ist, dass diese Personen nach außen hin gemeinsam auftreten und innerhalb des Konsortiums einstimmig entscheiden. Diesfalls sind alle Gesellschafter, die Vertragsparteien des betreffenden Vertrages sind, auch als wirtschaftliche Eigentümer festzustellen. Bei einer mehrheitlichen Entscheidung im Syndikat kann nur eine Kontrolle – und somit ein wirtschaftliches Eigentum – jenes Syndikatsmitgliedes vorliegen, das die Mehrheit der Stimmrechte im Syndikat hat.
Wenn nur zwei Gesellschafter einen Syndikatsvertrag abgeschlossen haben, dann liegt ebenfalls eine gemeinsame Kontrolle vor, wenn diese nach außen hin geschlossen auftreten und im Innenverhältnis ein Mechanismus zur Entscheidungsfindung vorgesehen ist. Eine gemeinsame Kontrolle kann sowohl bei direktem als auch bei indirektem wirtschaftlichem Eigentum vorliegen.
Nominee-Vereinbarungen iSd §2a WiEReG
Gemäß § 2a Abs. 1 Z 4 WiEReG ist eine Nominee-Vereinbarung eine formelle oder informelle Vereinbarung, bei der sich ein Nominee oder ein Nominee-Direktor verpflichtet, für den Nominator zu handeln. Als Nominee-Vereinbarungen iSd § 2a WiEReG sind nur jene Nominee-Vereinbarungen (Treuhandschaftsverhältnisse) zu verstehen, die sich auf das Halten von Gesellschaftsanteilen oder eine Funktionsausübung bei einem Rechtsträger (zB Funktionen iSd § 2 Z 2 oder 3 WiEReG oder als Nominee-Direktor) beziehen. Hierbei gelten folgende Definitionen: 
[bookmark: _Hlk228264020]Nominator: eine natürliche Person, ein Rechtsträger oder eine Gruppe der Vorgenannten, die oder der einem Nominee direkt oder indirekt Anweisungen erteilt, als Eigentümer oder in einer Funktion (§ 2 Z 2 oder 3 WiEReG) für den Nominator zu handeln. 
Nominee: eine natürliche Person, ein Rechtsträger oder eine Gruppe der Vorgenannten, die oder der von dem Nominator beauftragt wird, als Eigentümer (§ 2 Z 1 WiEReG) oder in einer Funktion (§ 2 Z 2 oder 3 WiEReG) für den Nominator zu handeln. 
Nominee-Direktor (nominierter Angehöriger der obersten Führungsebene): eine natürliche Person oder ein Rechtsträger, der routinemäßig die Funktion der Geschäftsführung eines Rechtsträgers im eigenen Namen und vorbehaltlich der direkten oder indirekten Anweisungen des Nominators ausübt.

